
FÄLLIGKEIT

FÄLLIGKEIT EINES ANSPRUCHS IST DER ZEITPUNKT, VON DEM AB DER GLÄUBIGER DIE
LEISTUNG FORDERN KANN BZW. BIS WANN DER SCHULDNER SEINE LEISTUNG ERFÜLLEN
MUSS. SIE IST DIE ENTSCHEIDENDE VORAUSSETZUNG FÜR DEN SCHULDNERVERZUG, § 286
BGB. IST DIE FÄLLIGKEIT NICHT VERTRAGLICH BESTIMMT, NOCH AUS DEN UMSTÄNDEN ZU
ENTNEHMEN, GILT DIE AUSLEGUNGSREGEL DES § 271: DER GLÄUBIGER KANN DIE
LEISTUNG SOFORT VERLANGEN. HIERVON KANN JEDOCH AUCH NACH INDIVIDUELLER
VEREINBARUNG ABGEWICHEN WERDEN (Z.B. FÄLLIGKEIT NACH RECHNUNGSSTELLUNG
ODER ZAHLBAR BIS).
 
FÄLLIGKEITSDATUM
BEI EINIGEN VERTRÄGEN IST DER LEISTUNGSZEITPUNKT JEDOCH KALENDERMÄSSIG
BESTIMMT, ALSO EIN KONKRETES DATUM FÜR DIE FÄLLIGKEIT GENANNT. HIERZU
GEHÖREN INSBESONDERE VERTRÄGE ÜBER DAUERSCHULDVERHÄLTNISSE WIE AUS
ARBEITSVERHÄLTNISSEN, DARLEHEN, MIETE ODER PACHTVERTRAG. FÄLLIGKEIT TRITT
HIERBEI EIN, WENN DAS DATUM ABGELAUFEN IST. DIE MIETE IST NACH § 556B ABS. 1 BGB
ZU BEGINN DES MONATS, SPÄTESTENS BIS ZUM DRITTEN WERKTAG DES MONATS FÄLLIG.
DIE VERGÜTUNG IST AUS EINEM ARBEITSVERHÄLTNIS NACH ERBRINGUNG DER
ARBEITSLEISTUNG ZU ERRICHTEN UND NACH DEM ABLAUF DER VEREINBARTEN
ZEITABSCHNITTE FÄLLIG (§ 641 BGB). FÜR GEHALTSEMPFÄNGER ERGIBT SICH SOMIT DIE
FÄLLIGKEIT AM ERSTEN TAG DES FOLGEMONATS, DAS WIRD AUCH ÜBLICHERWEISE BEI
LÖHNEN VEREINBART. ÄHNLICH IST DIE VERGÜTUNG AUS EINEM DIENSTVERTRAG NACH
ERBRINGEN DES DIENSTES BEZIEHUNGSWEISE NACH DEM ABLAUF DER VEREINBARTEN
ZEITABSCHNITTE FÄLLIG (§ 614 BGB). VERSICHERUNGSLEISTUNGEN WERDEN MIT DER
ANZEIGE DES VERSICHERUNGSFALLS BEI DER VERSICHERUNG FÄLLIG. NACH § 16 NR. 3
ABS. 1 SATZ 1 VOB/B (2002) KANN DIE WERKLOHNFORDERUNG DES AUFTRAGNEHMERS
NUR UNTER DER VORAUSSETZUNG FÄLLIG WERDEN, DASS DEM AUFTRAGGEBER EINE
PRÜFBARE SCHLUSSRECHNUNG VORGELEGT WORDEN IST. FALLS DER VEREINBARTE
FÄLLIGKEITSTAG AUF EINEN SAMSTAG, SONNTAG ODER GESETZLICHEN FEIERTAG FÄLLT,
HAT DER SCHULDNER SEINE LEISTUNG AM NÄCHSTEN WERKTAG ZU ERBRINGEN (§ 193
BGB). DER SAMSTAG WIRD BEI MIETSCHULDEN – UND DAMIT AUCH BEI ÄHNLICHEN
VERTRAGSTYPEN – VOM BUNDESGERICHTSHOF (BGH) AUSDRÜCKLICH NICHT ALS
WERKTAG ANGESEHEN, INSBESONDERE WEIL ER NICHT ALS BANKARBEITSTAG GILT.
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DIE BESTIMMUNG DER LEISTUNGSZEIT
DIE LEISTUNGSZEIT – UND DAMIT AUCH DIE FÄLLIGKEIT – WIRD ENTWEDER DURCH
VERTRAGLICHE ABREDEN ODER DURCH GESETZ FESTGELEGT. FEHLEN SOLCHE
SONDERREGELUNGEN, SO GILT § 271 ABSATZ 1 BGB ALS AUSDRUCK DES TYPISCHEN
PARTEIWILLENS. DANACH HAT DER SCHULDNER SOFORT ZU LEISTEN, DAS HEISST
SOWOHL FÄLLIGKEIT UND ERFÜLLBARKEIT TRETEN SOFORT EIN.
 
BEISPIEL
DIE LOHNVERGÜTUNG BEI EINEM ARBEITSVERHÄLTNIS WIRD ERST NACH DER
ERBRACHTEN ARBEITSLEISTUNG AUSGEZAHLT. DAS ANSCHLIESSENDE FÄLLIGKEITSDATUM
WIRD IN § 641 BGB FESTGELEGT. HÄUFIG WIRD DER LOHN ERST AM ERSTEN TAG DES
FOLGEMONATS GEZAHLT. DABEI GILT, DASS SAMSTAGE, SONNTAGE UND FEIERTAGE
ÜBERSPRUNGEN WERDEN, SODASS SICH DIE FÄLLIGKEIT AUF DEN NÄCHSTEN WERKTAG
VERSCHIEBT.
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